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Der Starkversch m utzerzusch la g

- Umsetzung des $ 26 Abs.2
der Entwässerungssatzung in der Praxis -

Dr. Karl Schöcke, Söhrewald
und Ltd. VD Wolfgang Fabry, Mühlheim am Main

1. Einleitung

$ 70 Abs.3 des Hessrschen Gesetzes über kom-
munale Abgaben (KAG) sieht vor, dass die Ge-
bühren für die lnanspruchnahme einer öffent-
lichen Einrichtung nach Art und Maß der lnan-
spruchnahme zu bemessen srnd. Hieraus folgt,
dass hrnsichtlich der lnanspruchnahme der öf-
fentlichen Einrichtung zur Abwasserentsorgung
bei der Bemessung der Gebühr nicht nur die
Menge des Abwassers, das von einem ange-
sch/ossenen Grundstück der Kanalisation zuge-
leitet wird, zu berücksichtigen ist, sondern auch
die Qualität des eingeleiteten Abuyassers.

Bei der Einleitung von Abwasser wird unterschie-
den zwischen Einleitungen von häuslichem Ab-
wasser einerselfs und nicht-häuslichem Abwas-
ser andererselts, womit noch nichts über die
Qualität des Abwassers gesagt rsf sondern nur
über seine Herkunft. Allerdings wird das nicht-
häusliche Abwasser, außer wenn seine Zusam-
mensetzung häuslichem Abwasser entspricht, in
der Regel nach den Bestimmungen der Eigen-
kontrollverordnung (EKVO) in Verbindung mit
den entsprechenden Regelungen der Entwässe-
rungssatzung (EWS, Mustersatzung des Hessi-
schen Städte- und Gemeindebundes, veröffent-
licht im verbandsinternen lntranet) in regelmäßi-
gen Abständen untersucht und daraufhin über-
prüft, ob die Einleitungsbedingungen der Ent-
wässerungssatzung eingehalten werden und die
Verschmutzung des Abwassers stärker ist als die

regelmäßige Verschmutzung häuslichen Abwas-
sers. So/ange das nicht-häusliche Abwasser von
sernen lnhaltsstoffen her und dem Verschmut-
zungsgrad häuslichem Abwasser entspricht, kann
dieses Abwasser wie das häusliche Abwasser
und zu denselben finanziellen Bedingungen
von der abwasserbeseitigungspflichtigen Körper-
sc haft entso rgt w erd e n.

Wird im konkreten Einzelfall der Einleitung nicht-
h äu sl i ch en Abuzassers fesfgeste//t, dass ei nzel ne
Überschreitungen der Einleitungsgrenzwerle der
Satzung vorliegen, ist es Aufgabe des Trägers der
öffentlichen Abwasserentsorgungsanlage, durch
entsprechende ordnungsrechtliche Maßnahmen
darauf hinzuwirken dass der Einleiter durch eine
entsprechende Vorbehandlung sernes Schmutz-
wassers sicherstellt, dass die Einleitungsbe-
dingungen eingehalten werden oder aber, wenn
die Einhaltung der Einleitungsbedingungen nicht
durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt
werden kann, das Abwasser, das nicht eingeleitet
werden dart, gesammelt und a/s f/üsslger Son-
derabfall entsorgt wird. Natürlich muss zuvor im
Einzelfall auch geprüft werden, ob die Möglichkeit
besteht, ausnahmsweise eine Überschreitung
des betreffenden Grenzwerts zuzulassen, wenn
hierdurch die öffentliche Einrichtung nicht ge-
schädigt und eine ordnungsgemäße Abwasser-
behandlung dennoch sichergestellt werden kann.
lm Zweifelmuss die zuständige Wasserbehörde,
die die Einleitung des in der Kläranlage gereinig-
ten Abwassers rn den Vorfluter genehmigt hat,
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eingeschaltet und um Zustimmung gebeten wer-
den, weil in der Regel in der Einleitungserlaubnis
für die öffentliche Kläranlage festgelegt rst, dass
der Abwasserbeseitigungspflichtige die Einlei-
tungsbedingungen seiner Entwässerungssatzung
gegenüber den lndirekteinleitern durchzusetzen
hat.

Eine Überschreitung der Einteitungsbedingungen
der Entwässerungssatzung führt also er-forder-
lichenfalls zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen
des Abwasserbeseitigungspflichtigen, nicht je-
doch zur Erhebung erhöhter Gebühren.

Erhöhte Gebühren sind hingegen dann zu erhe-
ben, wenn der Verschmutzungsgrad des nicht-
häuslichen Abwassers im Einzelfall höher rst a/s
der durchschnittliche Verschmutzungsgrad häus-
lichen Abwassers, der durch einen chemischen
Sauerstoffbedar-f von 600 mg pro Liter (CSB

schmutzungsgrad ist kein Grenzweft, der von
dem Abwassereinleiter eingehalten werden
müsste, sondern er gibt lediglich an, ab welcher
Verschmutzung das eingeleitete Abwasser nicht
mehr zu dem Preis behandelt und entsorgt wer-
den kann, der für die Einleitung von häuslichem
Abwasser zu zahlen rst. Es handelt sich also bei
dem Verschmutzungsgrad von 600 mg CSB pro
Liter lediglich um einen Gebührenbemessungs-
wert und nicht um einen Grenzwert. Das heißt,
die Einleitung von Abwasser mit einem wesent-
lich höheren Verschmutzungsgrad als 600 mg pro
Liter CSB ist durchaus zulässig, hat aber die Not-
wendigkeit der Leistung einer höheren Abwasser-
gebühr zur Folge.

Für nicht-häusliches Abwasser besteht also der
Gebührenmaßstab aus der Abwassermenge und
dem Verschmutzungsgrad in Form des chemi-
schen Sauerstoffbedarfs, was sich aus der
entsprechenden Gebührenformel der Entwässe-
rungssatzung ergibt. Die Anwendung dieser sat-
zungsmäßigen Formel ergibt die erhöhte Abwas-
sergebühr, die für das nicht-häusliche Abwasser
entsprechend selnes Verschmutzungsgrades zu
/ersten ist. Wenn man allerdings von dem Stark-
verschmutzerzuschlag spricht, muss von dem
Ergebnis der Formel zunächst einmal die eigent-
liche Gebühr abgezogen werden, die für die Ein-
leitung von häuslichem Abwasser zLJ /ersten rst,
so dass dann nur noch der eigentliche Zuschlag
übrig bleibt.

Wichtig in der Praxis ist zu unterscheiden, ob
man die erhöhte Abwassergebühr für nicht-häus-
liches Abwasser mithilfe der Formel errechnet,
oder ob man lediglich den Zuschlag berechnen
will, weil möglicherwelse berelts die ,,normale"

Abwassergebühr bereits abgerechnet worden
ist und nach dem Ergebnis der Abwasserunter-
suchungen nur noch der eigentliche Zuschlag
zu berechnen isf.

2. Allgemeines zur Formel

ln $ 26 Abs.2 der Entwässerungssatzung - Ge-
bührenmaßstäbe und -sätze für Schmutzwasser-
sind die Regelungen für den Starkverschmutzer-
zuschlag auf die Kanalbenutzungsgebühr ent-
halten.

Hiernach gilt Folgendes:

Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht
häuslichen Schmutzwassers ist der Frisch-
wasserverbrauch auf dem angeschlossenen
Grundstück unter Berücksichtigung des Ver-
schmutzungsgrades. Der Verschmutzungs-
grad wird grundsätzlich durch Stichproben
- bei vorhandenen Teilströmen in diesen -
ermittelt und als chemischer Sauerstoffbedarf
aus der nicht abgesetzten, homogenisierten
Probe (CSB) nach DIN 38409-H4'1 (Ausgabe
Dezember 1 980) dargestellt.

Die Gebühr beträgt pro m' Frischwasserver-
brauch .., EUR bei einem CSB bis 600 mg/l;
bei einem höheren CSB wird die Gebühr ver-
vielfacht mit dem Ergebnis der Formel

o Ä v festgestellter CSB r o 6T vrJ. 
600

Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad nur im
Abwasser eines Teilstroms der Grundstücks-
entwässerungsanlage festgestellt, wird die er-
höhte Gebühr nur für die in diesen Teilstrom
geleitete Frischwassermenge, die durch pri-
vate Wasserzähler zu messen ist, berechnet.
Liegen innerhalb eines Kalenderjahres mehre-
re Feststellungen des Verschmutzungsgrades
vor, kann die Gemeinde der Gebührenfest-
setzung den rechnerischen Durchschnittswed
zugrunde legen.

Der Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) gilt als
Maßstab für die ,,organische Verschmutzung"
eines Abwassers. lm Abwasser er-fasst der CSB
die Summe aller vorhandenen oxidierbaren Siof-
fe, z. B. Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, Mineralöl
etc. Der CSB gibt die Menge in mg/l Sauerstoff
an, die zur Oxidation benötigt wird. Vereinfacht
dargestellt: lm gereinigten Ablaufwasser einer
kommunalen Kläranlage liegt die CSB-Konzen-
tration bei z.B. 30 mg/l. Dies bedeutet, dass
theoretisch das Fließgewässer, in das das ge-
reinigte Kläranlagenabwasser eingeleitet wird, 30
mg/l Sauerstoff aus seinem Sauerstoffhaushalt
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aufwenden muss, um die organischen Bestand-
teile aus 1 I Kläranlagenabwasser vollständig ab-
zubauen. Sofern ein Indirekteinleiter in seinem
Abwasser eine CSB-Konzentration von z. B. 1 000
mg/l in die Kanalisation einleitet, bedeutet dles
für die kommunale Kläranlage, dass zum vollstän-
digen Abbau dieses Abwassers 1000 mg/l Luft-
sauerstoff im biologischen Teil der Kläranlage
benötigt werden.

Bei der Herleitung der Starkverschmutzerzu-
schlagsformel ist man davon ausgegangen, dass
der Zuschlag durch den entstehenden Mehr-
aufwand im Verhältnis zu den Abwasserbehand-
lungskosten von häuslichem Abwasser be-
gründet ist, wobei man unterstel/f, dass normal
verschmutztes häusliches Abwasser erne CSB-
Konzentration von 600 mg/l aufweist. Diese CSB-
Belastung des häuslichen Abwassers von 600
mg/l lässt sich wie folgt begründen:

- Einwohnerspezifische CSB-Fracht gemäß Ar-
beitsblatt A 131 der AW (Abwassertechnische
Vereinigung): 12O g CSB/(E x d).

- Spezifischer Wasserverbrauch gemäß ATV-
Fachausschuss 7.4: 2O0 ll(E x d).

Hieraus ergibt sich:

120 g CS:,P/FiK d) 
= @ rns csB4200\/(Exd) - 

-Die spezifische Wassermenge pro Einwohner
von 200 | pro Tag als auch die spezifische Tages-
fracht von 120 g CSB/(E x d) sind im Vergleich zu
den tatsächlichen Werten in der Praxis jeweils zu
hoch angesetzt. Da diese Werte allerdings in der
Regel auch für die Bemessung von kommunalen
Kläranlagen herangezogen werden, wurde hier
eine Reserve berücksichtigt. Sofern Einwendun-
gen hinsichtlich der vorgegebenen 600 mg/l von
einem lndirekteinleiter kommen sollten, kann die
durchschnittliche CSB-Konzentration von häus-
lichem Abwasser auch über reale Frachten und
reale Abwassermengen berechnet werden.
Tatsächlich liegt die CSB-Frachf elnes Einwoh-
ners bei etwa B0 g CSB/(E x d). Der tatsächliche
durchschnittliche Frischwasserbezug beträgt in
Hessen ca.130 l/(Exd). Hieraus errechnet sich
fol ge n de d u rc h sc h n ittl i c he C S B- Ko nzentrati o n :

Tatsächliche CSB-Fracht: ca. B0 g CSBI(E x d).

Tatsächliche Abwassermenee: ca.130 l/E x d).

Daraus ergibt sich:

Wie ersichtlich, errechnet sich die durchschnitt-
Iiche CSB-Konzentration sowohl auf Grundlage
der theoretischen ATV-Werte als auch anhand
der tatsächlichen Fracht und Wassermenge je-
weils mit etwa 600 mg/|.

CSB-Konzentrationen in betrieblichen Abwäs-
sern, die oberhalb von 600 mg/l liegen, erfordern
auf der kommunalen Kläranlage im Vergleich
zu normal verschmutztem häuslichem Abwasser
einen erhöhten Reinigungsaufwand, der nicht
mehr durch die normale Abwassergebühr ge-
deckt lst. Aus diesem Grunde wird bei gewerb-
lichen Abwässern mit CSB-Konzentrationen
größer 600 mg/l ein Starkverschmutzerzuschlag
gemäß der Satzung erhoben, die mit o.g, Formel
den Mehraufwand bei der Abwasserreinigung
auf der Kläranlage entsprechend berücksich-
tigt.

Die in der Entwässerungssatzung vorgegebene
Formel für die Berechnung des Starkverschmut-
zerzuschlages beinhalfef, dass ab einer CSB-
Konzentration von 600 mg/l im Abwasser eines
Gewerbebetriebes eine erhöhte Kanalbenut-
zungsgebühr erhoben wird. ln der Formel werden
weiterhin die Kosten für die Schmutzwasserbe-
handlung auf der Kläranlage mit einem ver-
schmutzungsabhängigen Kostenanteil von 0,5 =
50o/o und einem Transportkostenanteil in der
Kanalisation von 0,5 = 50ok berücksichtigt.

ln älteren Mustersatzungen des Hessr,schen Sfäd-
te- und Gemeindebundes sind in der maßgeb-
lichen Formel der verschmutzungsabhängige
Kostenanteil mit 30% und ein Anteil von 70o/o

für die Transportkosten dargestellt. ln den 70o/o

Transportkosten waren allerdings auch die
Kosten für die Ableitung und Beseitigung des
Niederschlagswassers enthalten. Wenn also der
Aufwand für die Ableitung des Niederschlags-
wassers nicht bereits schon durch die Einführung
der Niederschlagswassergebühr (sog. gespaltene
Gebühr) abgegolten r,st, ste//t sich der Aufwand
für die Schmutzwasserbeseitigung nicht mehr mit
50o/o dar! Sofern also eine Kommune die Nieder-
sch/agswassergebühr nicht eingeführt hat, muss
die Formel für den Starkverschmutzerzuschlao
nach wie vor wie folgt lauten:

0,3 x festgestellter CSB + 0,7
600

Die Anwendung der Formel entspricht im Nor-
malfall (2.8. Einleitung von Abwässern einer
Metzgerei in eine kleine bis mittelgroße kommu-
nale Kläranlage) dem Wahrscheinlichkeitsmaß-

ao g=9^se-/E r a) 
= ü s mg csB/t

130l/(E x d) gerundet
600 mg CSB/I
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stab. ln Sonder-fällen, z. B. wenn ein lndirektein-
leiter einen wesentlichen Anteil an der Gesamt-
belastung einer kommunalen Kläranlage hat,
kann von einem lng.-Büro eine konkrete Berech-
nung der Aufteilung des Schmutzwasserbeseiti-
gungsaufwandes in einen Transportkosten- und
einen Reinigungskostenanteil durchgeführt wer-
den. Dies gilt ebenso bei kommunalen Klär-
anlagen mit vollständiger Denitrifikation, da der
Nitratabbau durch den leicht abbaubaren CSB
unterstützt wird.

Die Erhebung von Starkverschmutzerzuschlägen
auf die Kanalbenutzungsgebühr bei gewerblichen
lndirekteinleitern erfolgt bei Anwendung der
Formel nach dem Verursacherprinzip, d.h., die
Kostenzuordnung erfolgt verursachungsgerecht.
Auch das Kostendeckungsprinzip und der
Gleichheitsgrundsatz werden durch die Erhebung
d es Starkve rsc h m utze rzu sch I ages berü c ksi chti gt.
Sofern ein Starkverschmutzerzuschlag nicht er-
hoben wird, entsteht für den Mehraufwand bei
der Abwasserreinigung auf der Kläranlage eine
Kostenlücke, die dann aus den Gebühren der All-
gemeinheit zu decken ist. Auch wird in zuneh-
mendem Maße von den Rechnungsprüfungsäm-
tern bemängelt, wenn eine Kommune die sat-
zungsgemäße Regelung zum Starkverschmutzer-
zuschlag nicht anwendet.

3. Ermittlung des Starkverschmutzer-
zuschlages in der Praxis

a) CSB-Analysendurchführung

Die Analysendurchführung muss gemäß den Be-
stimmungen der EWS aus der nicht abgesetzten,
homogenisierlen Probe nach DIN 38409-H41
durchgeführt werden. Schne//tests (Küvetten-
fests), wie sie in kommunalen Kläranlagenlabors
für die Eigenkontrolle angewandt werden, sind
nicht zulässig. Hintergrund dieser Regelung sind
die z.T. erheblichen fiskalischen Konsequenzen,
die sich aus den CSB-Analysen ergeben können.
Auch die CSB-Analyse, die im Rahmen des Ab-
wasserabgabengesetzes im Ablauf kommunaler
Kläranlagen von staatlich zugelassenen Unter-
suchungssfellen durchgeführt wird, erfolgt nach
dem o. g. DIN-Verfahren.

ln der Satzung ist nicht geregelt, wer befugt ist,
die Probenahme durchzuführen. ln der Regel ist
dies eine durch die Kommune beauftragte neu-
trale staatlich zugelassene Untersuchungsstelle.
ln Einzelfällen können auch Bedienstete der Klär-
anlage die Probenahme durchführen, sofern der
lndirekteinleiter hiergegen keine wesentlichen
Gründe anführt.

b) Art der Probeentnahme

Die EWS sieht a/s Probeentnahmeari grundsätz-
lich die Stichprobe vor. Damit ist gemeint, dass
die Probe mit einem Schöpfbecher aus der
fließenden Abwasserwelle entnommen wird. Da
die Stichprobe ohne zeitliche Verzögerung ge-
zogen wird, hat sie den Vorteil, dass die Probe-
nahme unvermutet durchgeführl werden kann.

lm Einzelfall kann auf Verlangen des lndirektein-
leiters ausnahmsweise eine mehrstündige, in der
Regel eine 2-Stunden-Mischprobe gezogen und
analysierl werden, insbesondere dann, wenn der
Abwasserstrom inhomogen ist. Eine deraftige
2-Stunden-Mischprobe wird mit einem automa-
tischen Probenahmegerät gezogen, das am Kon-
trollschacht, meist auf dem Betriebsgrundstück
des lndirekteinleiters, aufgebaut wird. Probeent-
nahmen über zwei oder mehr Stunden, vor allem
über einen Zeitraum von mehreren Tagen, haben
den Nachteil, dass diese oft nicht als unvermutet
eingestuft werden können. Eine mehrstündige
bzw. mehrtägige Mischprobeentnahme zur Er-
mittlung des CSB-Werfes so//te nur dann zuge-
/assen werden, wenn für den lndirekteinleiter kei-
ne Möglichkeit einer manipulieften Abwasserver-
meidung bzw. -verringerung im Probenahmezeit-
raum besteht, da ansonsten unrealistisch niedrige
CSB-Konzentrationen im Abwasser oemessen
werden könnten.

c) Anzahl der Probeentnahmen pro Jahr

Bei lndirekteinleitern mit geringer Abwassermen-
ge (unterhalb 1000 m'/Jahr) werden grundsätz-
lich ein bis zwei Stichproben pro Jahr durchge-
führI. Die Höhe des zu erwar-tenden Gebühren-
aufkommens so//fe sfets unter Beachtung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in einem ver-
nünftigen Verhältnis zu der Höhe der Analysen-
kosten stehen. Die Untersuchungskosten für die
CSB-Analyse incl. Probeentnahme belaufen sich
derzeit auf etwa 90,- bis 120,- EUR pro Unter-
sucnung.

Werden im Rahmen der Untersuchung der lndi-
rekteinleitung nicht nur ein erhöhter CSB-Wert
(CSB > 600 mg/l) sondern auch noch Grenzwert-
überschreitungen festgestellt, sind natürlich wie-
derholte Untersuchungen in kürzeren Abständen
notwendig, weil gegen die Grenzwertüberschrei-
tungen eingeschritten werden rnuss. Bei diesen
wiederholten Untersuchungen so//te der CSB-
WerI für die Berechnung der Abwassergebühren
nur dann ermittelt werden, wenn der Indirekt-
einleiter dem zustimmt oder aber die Ermittlung
des CSB-Wertes von Amts wegen aus fachlichen
Gründen angezeigt erscheint.
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Grundsätzlich sollte man dem lndirekteinleiter
das Recht einräumen, weitere Messungen beider
Kommune zu beantragen, die Ergebnisse dieser
zusätzlichen Messungen sind bei der Mittelwert-
bildung am Jahresende zu berücksichtigen ge-
mäß $ 26 Abs.2 EWS: ,,Liegen innerhalb eines
Kalenderjahres mehrere Feststellungen des Ver-
schmutzungsgrades vor, kann die Kommune der
Gebührenfestsetzung den rechnerischen Durch-
sc h n ittswe rt zu g ru nd e lege n ".

4. Berechnung des
Starkverschmutzerzusch lages

Beispiel Nr.1:

Beispiel Nr.2:

lndirekteinleiter:

Kompostierungsanlage
(P ro b I e m : D u rc h N i e d e rs c h I agswasserern f/uss
können die CSB-Werte im Abwasser der Kom-
postierungsanlage vom 3-stelligen bis zum 5-
ste I I i ge n CS B - Ko nze ntrati o nsbe re i ch schw an -
ken. Der lndirekteinleiter stellt den Antrag auf
Nichtberücksichtigung des maximalen CSB-
Ausreißer-Wertes. Der Antrag wird unter der
Auflage genehmigt, dass auch der CSB-Mini-
malw ert u n berü cksi chtigt blei bt).

lndirekteinleiter:
Probenahmesfel/e;
Abwasserteilstrom:
Kanal be n utzu n g sg eb ü h r:
Fa<laalanta

Metzgerei
Ablauf Fettabscheider
1000 m3/Jahr
EUR 3,-/ms

Anzahl der Messungen: 2/Jahr
Art der Probeentnahme: Stichprobe

1. Probenahme im Mai: 2000 mg CSB/I
2. Probenahme im Oktober: 4000 mg CSB/I
Der lndirekteinleiter beantragt bei der Kom-
mune im November eine zusätzliche Messung,
da ihm das zweite Messerqebnis zu hoch
erscheint:
3. Probenahme im Dezember: 3000 mg CSB/I

Der CSB-Mittelwert aus den 3 Messunqen er-
rechnet sich mit 3000 mg CSB/I.

Wenn am Jahresende die Abwassermenge des
Betriebes vorliegt, kann der Starkverschmutzer-
zu sch I ag be rech net w e rden :

?nnn
0.5 x' 600

(Die Berechnung wird wie folgt durchgeführt: Der
CSB-Mittelwert wird in den Zähler des Bruches
eingesetzt. Die Regel,,Punkt-geht-vor-Strich-
rechnung" beachten! Der Bruch wird aufgelöst:
3000 .i. 600 = 5. Dieses Ergebnis wird mit 0,5
multipliziert, dann wird 0,5 hinzuaddiert).

Der errechnete Faktor wird mit der Kanalbenut-
zungsgebühr und der Abwassermenge multipli-
ziert:

Faktor 3,0 x 3,- EUR/n'x 1000 m' = EUR 9000,-

Aus dieser Summe lst die (normale) Kanalbe-
nutzungsgebühr von EUR 3,- x 1 000 m' = EUR
3000,- herauszurechnen, so dass der eigent-
I i ch e Starkv ersch m utze rzu sch lag zu r Kan al be n ut-
zungsgebühr für den lndirekteinleiter im obigen
Beispiel 6000,- EUR/Jahr beträgt.

(min. CSB-Wert: keine Berücksichtigung)

Abwasserstrom:
Anzahl der Messungen:
Art der Probeentnahme:

1. Messung Januar:
2. Messung Februar:
3. Messung März:
4. Messung April:
5. Messung Mai:
6. Messung Juni:

7. Messung Juli:
B. Messung August:

10000 m'/Jahr
12/Jahr
Stichprobe

867
1 030
366

1 400
6900

201

690
1 8500

(max. CSB-Wert: keine Berücksichtigung)
9. Messung September:

10. Messung Oktober:
11. Messung November:
12. Messung Dezember:

Mittelwert aus 10 Messunoen:

6800
6600

ööl
490

2 597

Der CSB-Mittelwert aus 10 Messungen beträgt
2 597 mg/l (Nachkommastellen bleiben unberück-
sichtigt). Der Starkverschmutzerzuschlag errech-
net sich wie folgt:

o,s x 259_l_!gll * 0,5 = (0,5 x 4,33) * 0,S = Faktor 2,67
600

Die durch die Starkverschmu2ertormel errechne-
te zusätzliche Gebühr hat degressiven Charakter,
d.h., eine Verdoppelung des CSB-Mittelwertes
hat nicht die Verdoppelung des Zuschlages zur
Folge: Wenn sich in o.g. Beispielrechnung Nr.1
der CSB-Mittelwert von 3000 mg/l auf 6000 mg/l
verdoppelt, wird der Faktor nicht von 3,0 auf 6,0
erhöht, vielmehr errechnet sich der Faktor dann
degressiv mit 5,5.

Einige hessische Kommunen erheben nach jeder
M e ss u n g d e n Starkv e rs c h m u tze rzu sc h I ag j ew e i I s
neu, dies geschieht immer noch in Anlehnung
an die Regelungen der Mustersatzung des HSGB
von 1981. Hier wurde neben dem CSB-Starkver-
sc h m u tze rzu sc h I ag paral I e I e i n w e ite re r Zu sc h I ag
(sog. Schädlichkeitszuschlag) geregelt, der dann



Nr. 7/B . Juli/August 2007 Hesslsche Städte- und Gemetnde-Zeituno Seile 227

erhoben wurde, wenn ein Grenzwert der Satzung
(2.8. für Blei, Kupfer, Mineralö|, etc.) überschrit-
ten war. Dieser Zuschlag wurde so lange er-
hoben, bis eine neue Messung innerhalb von 3
Monaten die Einhaltung des Grenzwertes beleg-
te. Dieser Schädlichkeitszuschlag wurde bereits
in der nachfolgenden Mustersatzung ersatzlos
gestrichen, da Grenzweftüberschreitungen von
gefährlichen Stoffen nicht mit einer erhöhten
Gebühr sanktionierl werden sollten, sondern mit
Auflagen zu deren Vermeidung. Die damalige Re-
gelung, dass nach jeder festgestellten CSB-Kon-
zentration größer als 600 mg/l ein neuer Zuschlag
berechnet wird, ist nicht zielführend, da hiermit
eine überproporlionale Berücksichtigung von
Ausreißerwerlen gegeben ist. Die Berechnung
von Starkverschmutzerzuschlägen auf Basis von
hohen CSB-AusreißerwerTen führl auch nach
Jahren seit Einführung des Starkverschmutzer-
zuschlages zu keiner Akzeptanz bei lndirektein-
leitern. Während der frühere Schädlichkeitszu-
schlag bei Grenzwertüberschreitungen für ge-
fährliche Stoffe den Charakter eines Bußgeldes
hatte, ist die Erhebung eines CSB-Zuschlages
eine echte Gebühf hinter der auch eine Leistung
steht, nämlich die Abarbeitung der zusätzlichen
CSB-Schmutzfracht auf der kommunalen Kläran-
lage. Aus diesem Grund ist die Bildung eines
CSB-Jahresmittelweftes aus mehreren Probeent-
nahmen zur Erhebung eines Starkverschmutzer-
zuschlages der geeignete Weg, eine gebühren-
rechtlich einwandfreie Gebührenbemessung zu
erreichen. Wenn allerdings im Einzelfall pro Ka-
lenderjahr nur ein Messwert erhoben wird, ist
eine Mittelwertbilduno natürlich nicht möolich.

5. Erhebung von Starkverschmutzerzu-
schlägen bei Abwassefteilströmen

Bei der Berechnung von Starkverschmutzerzu-
schlägen dai der Faktor für den Starkverschmut-
zerzuschlag nur mit der Menge des leilsfromes
multipliziert werden, in dem die Probe für die
Berechnung des Starkverschmutzerzuschlages
entnommen worden ist.

Beispiel:

Die Proben für die CSB-Besfimmung werden bei
einer Metzgerei am Ablauf des Fettabscheiders
entnommen. Die Gesamtabwassermenge, die
über den Frschwasserverbrauch berechnet wird,
beinhaltet allerdings auch den Teilstrom des
häuslichen Abwassers aus der Wohnung des
lndirekteinleiters, wobei dieses häusliche Ab-
wasser nicht über den Fettabscheider aboeleitet
wird.

Hinsichtlich des Teilstroms, der aus dem
Schlachthaus und der Wurstküche über den Fett-
abscheider geleitet wird und an dessen Ablauf
die CSB-Bestimmung er-folgt, muss mittels eines
Wasse rzäh lers festgesfe I I t w e rd e n, w e I c h e F r i s c h -
wassermenge in diesen Teilstrom gelangt, damit
der gemessene CSB Wert auf die Frischwasser-
menge bezogen werden kann, die durch diesen
Teilstrom gelaufen ist.

Sofern noch keine Sondervvasserzähler installiert
sind, die die produktionsbedingten Abwasser-
mengen aus Schlachthaus und Wurstküche ge-
trennt erfassen, kann hilfs- und ausnahmswelse
vom Gesamtfrischwasserverbrauch auf dem
Grundstück das häusliche Abwasser der Bewoh-
ner subtrahiert werden unter Ansatz von 50 m' für
jede ständig im Haus lebende Person [dies ent-
spricht ca.137 I/(Exd)1. Dem lndirekteinleiter ist
für das kommende Veranlagungsjahr die Auflage
zur lnstallation von Wasseruhren an jeweils ge-
eigneter Ste//e zu erteilen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, künftig keine
Teilstrom-Messung mehr durchzuführen, sondern
den CSB am Gesamtablauf des betreffenden
Grundstücks zu bestimmen und das hier gefun-
dene Messergebnis auf die gesamte auf dem
Grundstück verbrauchte Frischwassermenge zu
beziehen. Gebührenrechtlich rst es unbeachtlich,
ob eine Teilstrom-Messung oder eine Gesamt-
strom-Messung durchgeführt wird wenn beach-
tet wird, dass das jeweils gefundene Messergeb-
nis auf die durch eine Messung festzustellende
Frischwassermenge bezogen wird, die durch den
jeweiligen Abwasserstrom gelaufen ist.

Soweit die Abwasseruntersuchungen allerdings
zum Zwecke der Uberwachung der Einleitung
von nicht-häuslichem Abwasser durchgeführt
werden - im Gegensatz zur reinen Feststellung
des CSB zur Gebührenfestsetzuno - also zur
Überprüfung, ob die Einleitungsbeiingungen der
Satzung oder aber Grenzwerte aus einem was-
serrechtlichen Bescheid eingehalten werden, ist
in der Regel eine Teilstrom-Messung durch-
zuführen, weil nur so ermittelt werden kann, ob
vorhandene Vorbehandlungsanlagen auch ord-
nungsgemäß ihre Aufgabe erlüllen. ln diesen Fäl-
len kommt es, von Ausnahmen abgesehen, aber
nur darauf an, die Einhaltung bestimmter Grenz-
wefte zu überprüfen ohne Rücksicht auf die je-
weils ablaufende Abwassermenge, so dass bei
diesen Uberprüfungen in der Regel die Durch-
laufmenge nicht ermittelt werden muss. Bei der
Bestimmung des CSB a/s Gebührenberech-
nungswert kommt es aber immer darauf an, auf
welche Abwassermenge der jeweils gremessene
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CSB-Wert zu beziehen ist. Deshalb muss in die-
sem Falle bei einer Teilstrom-Messung auch
gleichzeitig ermittelt werden, welche Frischwas-
sermenge in den Teilstrom geleitet wurde, in des-
sen Ablauf der CSB bestimmt worden ist. Se/bsf-
verständlich können in einem großen Betrieb
durchaus Teilstrom-Messungen zur Bestimmung
der Ablaufwerte bestimmter Vorbehandlungsan-
lagen durchgeführt werden wie zur Uberwachung
der Einhaltung der Grenzwerte der Satzung und
wasserrechtlicher Bescheide und dennoch für die
gebührenrechtliche CSB-Bestimmung auf eine
Gesamtstrom-Messung am Gesamtablauf des
Grundstückes abgesfellt werden unter Berück-
sichtigung der gesamten Fnschwassermenge,
die auf das Grundstück gelangt ist.

6. Fazit

Die Erhebung erhöhter Abwassergebühren für die
Einleitung nicht-häuslichen Abwassers, das einen
höheren Verschmutzungsgrad aufweist als häus-
liches Abwasser, müsste für jeden Einleiter derar-
tigen stark verschmutzten Abwassers se/bstyer-
ständlich sein, denn er kann ja nicht verlangen,

dass die Masse der Gebührenzahler die Reini-
gungsaufwendungen mitbezahlt, die durch die
Einleitung überdurchschnittlich verschmutzten
Äbwassers verursacht werden. Allerdings wird
die Einsicht in die Erhebung der erhöhten Ab-
wassergebühr nur dann gegeben sein, wenn der
Einleiter die Zusammenhänge kennt und nach-
vollziehen kann, wie die von ihm verlangte erhöh-
te Abwassergebühr, also der so genannte Stark-
verschmutzerzuschlag, ermittelt wird. Eine enge
Zusammenarbeit zwischen der Stelle in der Ge-
meinde, die diese Gebühren fesfsetzt und dem
Einleiter, der diese Gebühren zahlen mLtss, der
aber unter Umständen auch die Möglichkeit hat,
auf die Zusammensetzung seines Abwassers und
damit auf die Höhe der Gebühr Einfluss zu neh-
men, wäre in beider /nteresse dringendst anzu-
raten. Auf die Regelung über die Anhörung vor
Erlass eines Verwaltungsakts (S 91 AO) sei des-
halb in diesem Zusammenhang hingewiesen.
Denn die Erhebung erhöhter Abwassergebühren
bei einer Starkverschmutzung gehört im Gegen-
satz zur Erhebung von Abwassergebühren im All-
gemeinen nicht mehr zu den Massenverfahren
i.S.d. $97 Abs.2 Nr.4 AO, bei denen auf eine
Anhörung verzichtet werden kann.

Stilvoll rasten:
Der ADFc'Rastplatz

Fernab von Ortschaftt:n suchen Rarltorrristen oft'r-ergeblich
nach L.lnterstellplätzen fiir sich und ihr !1rlo - rnit den ncu-
r:n ADF(l-Rastplatz gehiirt das lastlose Raclelrr rler- Vi'rgan-
genheit an.

T(ornfortabel für Rarlfabrer. attralctiv fiir lbrrristiher: in
clen 3x3 m großen Schutzhiitten rnit P,vranritlentlach untl
gläsernen Windschutzwäntlen genießen auch rrhende Rad-
fahrer rlir: Aussicht bei ir:der Witterung.

.Iednr ADFC-Rastl)latz verfügt ähcl Radparl<er so*ie InIb-
Tafeln unrl kann - je nach Stanrlort - aut:h rnit G<:päcksafes
ausgestattet unrl rnit Rankg-ittern umzärrnt rverden. l.lin
weithin siclrtbares ADI'C-Signet w-eist den Veg zur Er-
holungsstätte und sorgt ['iir hc,lrerr Wietlelcr'kenr]ungswert.
I)ulch Farbc uld Cestaltung des ,\DFC-Rastplatzcs können
Tourismuslegioncn ihren Routcn eine individuelle Not<r

geben,

Info-Werbung mit Hinneisc auf (]astronorlie und Seheus-

wür'rligkeitr.n der llegion erleir:htern tlie Finanzielung.
genau rvie rler NIcngenralratt bei Mehrfar:hbestt:llrrngen.

ln Zusarnnrenarbeit mit dem ADFC-Runclesverliant'l wurrle
tlas Mobiliar für tlen -'\Dl'C-Rastplatz von denr Lnter-
nehrnen ORION-Raus1'stenre (lmlrH, D-64584 Biebeshcim/
Rhein entwickelt.

Dlescs neuartige I(onzept rnaclrt dic Investition in rlen illo-
vativen Rastplatz also besonders lohnenslvert.

Wenn Sie rnehr tlarübcr wissen rnöchtel. erhalten Sie wei
tergehcnt:le Informationen beirn IIer:steller:

S'aldstraße 2
D-64,5 tl4 Biebcsheirn /Rhein
Tel.: O6258/BO2-Ol
Fax: 062 58/BO2-36
http: nrm'.orion-bausysterne.dc
e-nrail: info@olion-bausysternc. de


